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lll/A 
Antraß 

der Abg. P r i l'l k e, Dr.:M arg a r ~ t h a,Div1::.Lng.Pius F i n k, 

Gei s s 1 i n ger und Genossen, 

betreffend Abän.:; etung des § :; 1it. d des Bundesgesetzes vom 21. Se pt elll­

'ber 1951 über Wohnungsbetiülfen (BGB1.Nr. 229/1951) • 

... -.... 
. In Angestalltetlkreisen besteht seit jeher das Böstrvb0n, zu dan an 

SiCh. geringe+esetzlichen Ren(ten in irgendeiner Form zusätzliche Beträge 

zu erhalten, sei eS in Form eines eigenen Pensionsfonds, sui es durch 

Kollektiv- od;:;r Ein~elvertrag, sei es auch durch eine einseitige Zusi-

qherung des Unternehmers. In diesem Zusammenhang wird erinnert an die ver­

schiedenen l{r'3ditinstituta, Banken und Sparkassen, an die VeraichorU;nSS­

anstalten sowie auch an einige Grossbetriebe, bei denen solche Zuschüsse 

zur ge~ctzliohen Ranten1e1stung in dem aufg~ zählt an verschiedenen Formen 

g~währt werden. Diese Zuschüsse_ zur Rentonleistung sind an sich für den 

Anspruch auf dia eigentliche Rentenleistung ohne jeden Einfluss, spia1en 

aber eine b8deutendc Rolle bei d~r Ernährungszulage und Wohnungsheihilfe. 

Seit der Einführung der Ernäh;rungs2lulage (BGBl.Nr.22'; vom 15.0ktober 1948) 
, 

bildet der Ansprllch a1J.f einen solch:m Zuschuss zur gesetzlichen l)ente einen 

~> AusschliessungBg~d für den Bezug der Ernährungszulage. Dieser Aus-

sobl:ia ssungsgrund wurde durc~ die späteren Sozialv<:!rsiche.rungs-.tmpassungs­

gesetze vom 25.0ktober 1950, BGBl.Nr.210, und vom 25.Juli 1951, BGB1.Nr.189, 

insoferne abgeschwächt, als der absolut<:! Ausschliassungsgrund nu.r auf die 

ursprUngliche Ernährungszula.go von 34 S, bei Hinterbliebenen von 17 S monat­

lich bel&ss.en wurde, im ü1~rigen abür die Auswirkling des 4. und 5.Lohn- und 

Pr(Ä sabk~ens auf die HöhQ der Ernährungszulage massgohand war. Erhielt 

nämlich dorRontner von eein~m früh8ren Unt~rnehmGr zurgesetzlichun R<:!n­

tenleistung einG Zuwondung von bcispiolweise 200 S monatlich, erhie.lt er 

wohl nicht die seinarzeit mit 34 S festgesetzt;;; Ernährungszula.gc, doch er­

hielt er, wenn dies~ Zuwendung von 200 S beim 4.LoOO- und. Preisabkommen 

nioht um"mindestens 80 S erhöht wurde, ab 1.Oktober 194$ 80 S,Empfänger von 

Hinterbliebenenrenten 50 S. Beim 5.Lohn- und Preisabkommen wurde diese ver-
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kürz'te Ernährungszulage von 80 S bzw. 50 S weiter erllöht, und zwar um den 

Unterschiedsb8~trag zwischen 125 S bzw. 80'S und der Erhöhung, die allan­

falls der Unternehmclr'(Pensionsfonds) anlässlich des 5.Lohn- und Preisab­

kolIlIOO ns gewährte. 

Diese komplizierten G0setzGsbestimmungen führten in der Praxis ~U 

folgendor Rechtslage. Der Rentenempfäng0r hat ,zwar, wie es im Gesetzestext 

heiset, einen Anspruch auf Ruhe-(Vcrsorungs-)genuss oder eine ähnliche Ver ... 

sorgurtgsleistung aus einem Dienstverhältnis, doch l$ebührt ihm dennoch ;;Jine 

Ernährungszulag,und zwar nicht im vollen Umfang von 239 S, bzw. bei Hintor­

bliebenen 147 S. sondern tline n.ach Maasgabe der trUhe)~ erwähnten gesJtzlicre n 

Bestimmungen verkürzte Ernährunsszulagc. Dieso verkürzte Ernährungszulage 
, . f t 

wird übrigens auch in allen jenen künftigen Fällen die Regel sein, i~enen 

ein Angestellter aus seinen Diensten ausscheidet, s~bst 9der im Todesfalle 

die Witwe die gosetzliche Rentenloistung beanaprucht und dazu aussordemin 

weloher Rl:lchtsform imme~eine Zuschussleistung 8rhält, weil in ~llmriesen 
Fällen eine :.uswirkung des 4.Lohn- und Preisa.bkommens auf diesen, Zuachuss 

von vornherein nioht feststellbar ist. Der ~ngestellte, im Tod~sfallG die 

1iIritwe, wird dahei' in solohen Fällen zu der gesetzlichen Rent..: inder Regel 

die verkürzte ErnährungszulagG von 205 S, die ~itwe 1;0 S monatiioh b~­

kommen. 

Soweit konnte in dieser komplizierten Gesetzosmaterie in mühsamer 13·:.­

arbeitung der praktischen Fälle Klarheit geschaffen werden. Durch des '3un* 

desgesetz vom 2l.September 1951 ü'bcr Wohnungsbeihilfen, BGB1.Nr.229/51, 

wurde aber eine neue Schwierigkeit in dioa Praxis hineingetragen. e 3 die­

see Gesetzes zählt nämlich in einer bdstimmten Roihenfolge die Lwi~gs­
verpf1icht,~ten, gegen die sioh der J.nspruoh auf Wohnungsbeihi1fo richtet, 

auf, welche .t~ufzählung laut § 5iba.2 auoh als Rangfolge bei Konkurrenz meh-
\. . 

rerer Leistungsverpflichteter gilt. In dieB~r Rangfolge sind Personen, die 

auf Grund eines Dicnstverhältnissos.iinspruch auf einon Ruhe-(Versorgungs-) 

g~nues oder eine ähnlicho Versorgungsleistung haben (lit.d), vor den Em­
pfängern wilderkehrender G'~ldleistungon aus der Sozi~lversicherung (lit.f) 

aufgezählt, so .. dass sich der Anspruch auf Wohnungsbeihilfl3 bei den Fm-

pfängern einer gesetäichen Rantenleistung, die danee'n auf Grund einas 

Dienstverhältnisses l~apruch auf einen Ruhe-(Versorgungs-)genuss oder eine 

ähnliche Versorgungsleiatung haban, ohne Rücksioht auf die Höhe diesGr Ver­

~orgungsle~stung gegen den betreffenden Unternehmer bzw. Penaionsfonds und 

nicht gegen den Sozialversicherungsträger richtet. Das bedautet, dass ein 
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. .nges1;ellter, (0)' .!lach beil.n3,eter Dienstleistung nebcnseih~r gesetzliohen 

'ontGl vom'Untern(j~'l" .~e Zuwendung VOll beispiel$~i;ea' '~():Q s erhält, seinen 

.. nsprueh auf '''OluWnf$bG1.hil;fl# gegandlesen{Tnternehmel' ri~hten mllSs, da ihm 

:ler Rentanversich..:irwagsträgar unter Hinweis auf §'3di13'tI1~hnungsbeihilfe Ver­

sagt. DiesQr Zusta.1)derw~e~ nioht nur den Unmut der Diürtj3tgeber, der in vie­

len Eingaben ~um Ausdruok fQ~t, er stöset auch vielfaoh auf finanzlell~ 

:Jchwierigkeits!lp da ein Pend.on$fCllda oder sonst Lline goscbaffene Zuschuss­

.:inrichtung fUrQl.e G<lw~ung der Wohnungsbtdhilfe k"ino :f'inanßiGIIG Dockung 

ha.t. 

Diegefertig.ten .• bg~ordneten stellan däher den 
\ 

A n t r a B' 

Der Na~lon8.1ra'b wolle b~sehliessaiu 

§ 3 lit.d des lNndasgasetzes Nr.229 vom 21. Sopteo1ber 1951 wird wie fo 19t 

f:1oändertl 

'fd) :pel"sQllen,die auf G~d eines öffentlich ... rechtlicht'Jn Dianstver­

hältnis~es O<ler t\ut Grund eines Dienstverhältnisses zu. einer öffent11öh­

L'Gohtl1ohen Körperschaft lnspruch auf Ruhe-(VerB:l reungs-)genussodar eine 

ähnliche VersorgW\gsle1stung haben" • 

.,..-.-
In forll1eDar BiNd. ollt wolle der Antrag dem Justizaussohuss zugewiesen 

Jerden. 

-.-.-
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